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Index

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

43/02 Leistungsrecht

44 Zivildienst

Norm

ABGB §974;

HGG 1992 §33 Abs1;

HGG 1992 §33 Abs2;

HGG 1992 §33 Abs3;

ZDG 1986 §34 Abs1;

ZDG 1986 §34 Abs2;

Rechtssatz

§ 33 Abs 2 HGG 1992, der eine Legalde nition der eigenen Wohnung enthält, und § 33 Abs 3 HGG 1992, in dem die mit

der Wohnkostenbeihilfe abzugeltenden Kosten umschrieben werden, enthalten keine Einschränkung auf bestimmte

Rechtsgründe für die Benützung der Wohnung. Entscheidend ist nach § 33 Abs 1 HGG 1992 allein, dass dem WehrP

während des Präsenzdienstes Kosten für die Beibehaltung der eigenen Wohnung entstehen. Diese Voraussetzung ist

auch dann gegeben, wenn der WehrP  im Rahmen eines Prekariums Entgelt zu leisten hat - die Entrichtung eines

Entgelts schließt die Annahme eines Prekariums nicht aus - , um den Eigentümer nicht zum Widerruf des Prekariums

zu veranlassen. Auch in diesem Fall entstehen dem WehrPfl Kosten für die Beibehaltung einer eigenen Wohnung.
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